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2026-24 17.06 Gemeindeammann, Betreibungsbeamter
Festlegung Betreibungskreise; Stellungnahme

a) Sachverhalt

Mit Schreiben vom 11. April 2024 wandte sich das Obergericht an den Regierungsrat und ersuchte
darum, die Betreibungskreise hinsichtlich ihrer Grösse zu überprüfen. Das dem Obergericht angeglie-
derte Betreibungsinspektorat habe im Rahmen seiner Aufsichtstätigkeit festgestellt, dass für die Sicher-
stellung einer qualitativ hochstehenden, fach- und termingerechten zwangsrechtlichen Vollstreckungstä-
tigkeit eine Reduktion der Anzahl Betreibungskreise angebracht sei.

Mit Beschluss Nr. 1132 vom 5. November 2025 schlägt der Regierungsrat zwei Varianten vor:
- Variante I 34 Betreibungskreise

Dietlikon würde zusammen mit Wallisellen wie bisher den Betreibungskreis

Wallisellen-Dietlikon bilden.

- Variante II 18 Betreibungskreise
Dietlikon würde zusammen mit Kloten, Bassersdorf-Nürensdorf, Opfikon und

Wallisellen-Dietlikon den Betreibungskreis Bülach Süd bilden.

Für Details wird auf den Regierungsratsbeschluss verwiesen.

b) Erwägungen

Bis heute liegen dem Gemeinderat folgende Stellungnahmen vor:

Organisation Antwort

GPV ZH Lehnt beide Varianten ab. Prozess soll unter Einbezug der Städte und Gemeinden noch-

mals gestartet werden.

VZGV Lehnt beide Varianten ab. Prozess soll unter Einbezug der Städte und Gemeinden noch-

mals gestartet werden.

Bassersdorf Lehnt beide Varianten entschieden ab.

Dietlikon Der Gemeinderat Dietlikon lehnt beide Varianten ab. Der Prozess soll unter Einbezug

der Städte und Gemeinden nochmals gestartet werden.

Dübendorf Analog GPV ZH

Kloten Lehnt beide Varianten ab. Wenn Kanton dennoch eine Reduktion der Betreibungskreise

durchsetzt, setzt sich der Stadtrat für die Variante 1 (mit 34 Betreibungskreisen) ein.

Opfikon Lehnt beide Varianten ab. Prozess soll unter Einbezug der Städte und Gemeinden noch-

mals gestartet werden.

Rümlang Noch offen
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Organisation Antwort

Wallisellen Noch offen

Wangen-Brüttisellen Lehnt beide Varianten ab. Prozess soll unter Einbezug der Städte und Gemeinden noch-

mals gestartet werden.

Obwohl sich für die Gemeinde Dietlikon bei der Variante I nichts ändern würde, lehnt der Gemeinderat
aus Solidarität zu den stärker betroffenen Städten und Gemeinden ebenfalls beide Varianten ab. Er un-
terstützt die Forderung, den Prozess unter Einbezug der Städte und Gemeinden nochmals zu starten.

Beschluss

1. Der Gemeinderat Dietlikon lehnt beide Varianten zur Neufestlegung der Betreibungskreise ab.

2. Der Prozess soll unter Einbezug der Städte und Gemeinden nochmals neu gestartet werden.

3. Mitteilung an:
- Direktion der Justiz und des Innern, mit separatem Schreiben (per Mail an kanzlei.gsji@ji.zh.ch)
- Städte und Gemeinden von glow.das Glattal (per Mail)
- Gemeindepräsidentin
- Akten

Gemeinderat

Edith Zuber-Haueter
Gemeindepräsidentin

Martin Keller
Gemeindeschreiber
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